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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1994

Norm

LMG 1975 §9 Abs1 lita

Rechtssatz

Beim "Inverkehrbringen" im Sinne des § 9 Abs 1 lit a LMG wird auf die dort genannten Wirkungen auch dann Bezug

genommen, wenn dies nicht gleichzeitig mit dem Verkauf einer Ware, sondern in einer abgesonderten

Werbemitteilung geschieht, die aber der Förderung des Absatzes dient.
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